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nischen Projektierungseinrichtungen — unabhän
gig von ihrem Unterstellungsverhältnis — ver
bindlich;

— die Sicherung der termin- und qualitätsgerech
ten Projektierung der Industriebauten, beson
ders der führenden Zweige der Volkswirtschaft. 
Die Organisierung der Zusammenarbeit mit der 
technologischen Projektierung;

— die Begutachtung der Dokumentationen für die 
Investitionen hinsichtlich der städtebaulichen 
und bau technischen Lösungen;

— die Ausarbeitung perspektivischer Programme 
für die Entwicklung der Bauforschung, der Stan
dardisierung und Typenprojektierung, der 
städtebaulichen und bautechnischen Projektie
rung sowie der Muster- und Experimentalbau
ten in Übereinstimmung mit den Perspektiv
plänen ;

— die Ausarbeitung der Jahrespläne der Baufor
schung, Standardisierung und Typenprojektie
rung, die Beauflagung der Organe der Forschung 
und Projektierung des Bauwesens;

— die Planung, Bilanzierung und Beauflagung der 
Bauforschung und der bautechnischen Projek
tierung sowie die Ausarbeitung und Kontrolle 
der Pläne Neue Technik;

— die Ausarbeitung und Einführung ökonomischer 
Hebel, besonders zweckmäßiger Lohnformen und 
Prämienregelungen auf der Grundlage technisch 
begründeter Kennzahlen zur Steigerung der Ar
beitsproduktivität und der Erhöhung der Quali
tät der Forschungsarbeit sowie der Projektie
rung;

— die umfassende Entwicklung der Produktivkräf
te in der Bauforschung und bautechnischen Pro
jektierung mit dem Ziel, die Arbeitsproduktivi
tät durch die Anwendung der neuesten Erkennt
nisse von Wissenschaft und Technik, der Ratio
nalisierung, Spezialisierung, Konzentration und 
Kombination ständig zu steigern;

— die Organisation des komplexen sozialistischen 
Wettbewerbs sowie Förderung und Entwicklung 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit und des 
Neuererwesens;

— die prognostische Einschätzung des Bedarfs, den 
richtigen Einsatz, die systematische Förderung 
und Erziehung der leitenden Kader für die Bau
forschung, den Städtebau und die Bauprojek
tierung sowie ihre ständige Qualifizierung.

b) Zur Durchführung dieser Aufgaben werden dem 
Komitee für Bauforschung und Projektierung die 
Deutsche Bauakademie, die VEB Industrieprojek
tierung und der VEB Landbauprojekt unterstellt. 
Die Anleitung der VEB Hochbauprojektierung, die 
den Räten der Bezirke unterstellt sind, erfolgt über 
die Bezirksbaudirektoren.

c) In das Komitee für Bauforschung und Projektie
rung sind Wissenschaftler und Praktiker des Bau
wesens sowie in Abstimmung mit den Leitern der 
zuständigen zentralen staatlichen Organe Wissen
schaftler und Praktiker der Industrie, der Land
wirtschaft, des Verkehrswesens und der Wasser
wirtschaft zu berufen.

Die Veränderung der Leitung der Bauforschung und 
bautechnischen Projektierung ist gründlich vorzu
bereiten und bis Ende 1964 abzuschließen. Jede 
Maßnahme muß zu einem nachweisbar höheren 
volkswirtschaftlichen Nutzen führen.

VI.

Die Qualifizierung der Kader im Projektierungswesen

Die grundlegende Veränderung der Arbeitsweise in 
der bautechnischen Projektierung erfordert eine höhere 
politisch-ideologische und fachliche Qualifikation der 
Projektanten.

1. In den Projektierungsbetrieben ist der Meinungs
streit zur Durchsetzung des wissenschaftlich-techni
schen Höchststandes zu führen und die Kritik und 
Selbstkritik zur ständigen Erhöhung der Qualität 
der Arbeitsergebnisse zu entwickeln. Die Anony
mität der Autoren ist durch namentliche Benen
nung auf den Baustellen und bei den Veröffentli
chungen sowie durch persönliches Auftreten bei der 
Verteidigung der Aufgabenstellungen zu überwin
den.

2. Der sozialistische Massenwettbewerb ist in der 
Projektierung auf die Entwicklung der Initiative 
der Projektanten zur aktiven Mitarbeit bei der 
Durchsetzung des neuen ökonomischen Systems im 
Bauwesen zu richten mit dem Ziel der Erreichung 
des minimalen Aufwandes an gesellschaftlicher Ar
beit bei der Errichtung sowie Nutzung der Ge
bäude und Anlagen. Unter Auswertung der Er
fahrungen der Erbauer des EVW Schwedt im sozia
listischen Massenwettbewerb ist der Komplexwett
bewerb aller an der Vorbereitung und Durchfüh
rung volkswirtschaftlich wichtiger Vorhaben der 
Industrie Beteiligten zu organisieren.

3. Die unmittelbare Zusammenarbeit der Architekten 
mit den örtlichen Volksvertretungen und gesell
schaftlichen Organisationen sowie den künftigen 
Nutzern ist durch Ausstellungen sowie Verteidi
gung und Erläuterung der Projektierungsunter
lagen zu verstärken.

4. Die Durchsetzung der wissenschaftlichen Führungs
tätigkeit mit ökonomischerr-Mitteln in den Projek
tierungsbetrieben verlangt eine höhere Qualifika
tion, besonders der leitenden Kader.

Vom Ministerium für Bauwesen sind in Sonder
lehrgängen und Seminaren die leitenden Mitarbei
ter der Projektierungsbetriebe mit den wissen
schaftlichen Methoden der Führungstätigkeit ver
traut zu machen, um sie zu befähigen, eine grund
legende Veränderung der Arbeitsweise in der Pro
jektierung durchzusetzen.

3. Im Prozeß der Arbeit sind insbesondere junge 
Kader zur Lösung wissenschaftlicher Grundsatz
fragen und zur Übernahme leitender Funktionen 
in Forschung und Projektierung weiterzuentwik- 
keln.

a) Junge talentierte Projektanten, die über Erfah
rungen in der Projektierung und Errichtung 
großer Investitionsvorhaben und ihre Fähigkei
ten bei Wettbewerben, sowie bei der Entwiek-


